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HANSESTADT LÜNEBURG
DER OBERBÜRGERMEISTER

Vorlage-Nr.
VO/9440/21

Bereich 32 - Ordnung Datum: 
01.03.2021

Antrag  
Beschließendes Gremium:
Verkehrsausschuss

Antrag: Elektrobusse für die Lüneburger Innenstadt (Antrag des Ratsherrn Heiko 
Meyer vom 23.02.2021, eingegangen am 23.02.2021)

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 27.04.2021 Verkehrsausschuss

Sachverhalt:
Siehe Antrag: Elektrobusse für die Lüneburger Innenstadt (Antrag des Ratsherrn Heiko Mey-
er vom 23.02.2021, eingegangen am 23.02.2021)

Beschlussvorschlag:
Siehe Antrag: Elektrobusse für die Lüneburger Innenstadt (Antrag des Ratsherrn Heiko Mey-
er vom 23.02.2021, eingegangen am 23.02.2021)

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                            25,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:
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Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Nachhaltigkeit und Mobilität
DEZERNAT III
Fachbereich 3b - Ordnung, Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität







 DEZERNAT III Lüneburg, 16.04.2021 
 mo-br  31 30 
 
 
 
 01R  
 
 ü b e r  
 
 Herrn Oberbürgermeister Mädge 
 
 
 Antrag des Ratsherrn Meyer vom 23.02.2021 zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 

27.04.2021 
 „Elektrobusse für die Lüneburger Innenstadt“ 
 
 Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 Herr Heiko Meyer ist zusammenschlussloses Ratsmitglied und entsprechend § 71 Abs. 4 

Satz 3 NKomVG beratendes Mitglied im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung, somit nicht 
Mitglied des Verkehrsausschusses. 

 
 § 56 Satz 1 NKomVG räumt jedem Mitglied der Vertretung das Recht ein, in der Vertretung und 

in den Ausschüssen, denen es angehört, Anträge zu stellen. Für das Verfahren in den 
Ausschüssen gilt § 72 NKomVG. Nach dessen Absatz 2 Satz 2 können sich die Abgeordneten 
an der Beratung eines Antrages beteiligen, den sie selbst gestellt haben, ohne dem betreffenden 
Ausschuss anzugehören. 

 
 Aus der Vorschrift kann allerdings nicht entgegen § 56 Satz 1 NKomVG das Recht abgeleitet 

werden, Anträge in einen Ausschuss einzubringen, dem man selbst nicht angehört. § 72 Abs. 2 
Satz 2 NKomVG begründet vielmehr ein Recht zur Teilnahme an den Beratungen und damit ein 
Rederecht für den Fall, dass ein Abgeordneter in der Vertretung, im Hauptausschuss oder in 
einem anderen Ausschuss, dem er angehört, einen Antrag gestellt hat und dieser einem 
Fachausschuss zur Beratung überwiesen wurde, dem der Antragsteller nicht angehört (vgl. 
Thiele, NKomVG, § 72, RdNr. 4). 

 
 Es ist damit festzuhalten, dass Ratsherr Heiko Meyer nicht berechtigt ist, den o. g. Antrag in den 

Verkehrsausschuss einzubringen, weil er nicht Mitglied des Ausschusses ist. 
 
 Herr Meyer hat den o. g. Antrag gleichlautend zur Ratssitzung am 25.03.2021 gestellt. Eine 

inhaltliche Stellungnahme zu dem Antrag erfolgt daher in Vorbereitung auf die kommende 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg. 

 
 Kosten für die Erarbeitung der Stellungnahme: 33,00 € 
 
 
 Im Original gezeichnet: 
 
 Moßmann 
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